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D I E T E R T I M P E 

Rechtsformen der römischen Außenpolitik bei Caesar 

Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Außenpolitik des 3. und 2. Jh. 
v. Chr. sind in der modernen Forschung häufig erörtert worden.1 Sie fanden we­
gen ihrer Bedeutung für die Entstehung des römischen Imperiums und dank ihrer 
klareren Struktur stärkere Aufmerksamkeit als die abgeschliffeneren und weniger 
gut faßlichen Rechtsformen der späten Republik und Kaiserzeit. Dem ausgebil­
deten Imperium sind völkerrechtliche Anschauungen häufig geradezu abgespro­
chen worden, wei l das Fehlen eines politisch gleichgewichtigen Partners und die 
Ausbildung der Weltherrschaftsideologie in dieser Zeit nur den theoretischen und 
praktischen Unterwerfungsanspruch, also die (staatsrechtliche) Subordination, 
nicht die völkerrechtliche Koordination übriggelassen habe.2 Demgegenüber ist 
zwischen den Rechtsformen, der Machtlage und der Ideologie zu scheiden und 
festzuhalten, daß einerseits seine singulare Machtposition Rom nicht hinderte, 
die Fremden formal als völkerrechtliche Partner zu behandeln, daß aber anderer­
seits i n der politischen Realität bestehende Machtfaktoren den ideologischen 
Superioritätsanspruch nicht aufhoben und daß es also eine begriffliche Einengung 
auf eine bestimmte Völkerrechtskonzeption bedeutet, hegemonialen und impe-

1 T H . MOMMSEN, R. Staatsr. IIP, 1887, 645 ff.; L. MATTHAEI , On the Classification of 
Roman Allies, CQ 1, 1907, 182ff.; E. TÄUBLER, Imperium Romanum I , 1914; H . H Ö R N , 
Foederati, Diss. Frankf. 1930; A. HEUSS, Die völkerrechtl. Grundlagen der röm. Außen­
politik, 1933; A. GRAF SCHENK V. STAUFFENBERG, Die Germanen im röm. Reich I I I : Foede­
rati, in: Imperium u. Völkerwanderung, o. J., 35ff. (ursprüngl.: Welt als Gesch. 2, 1936); 
P. FREZZA, Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell' antico diritto 
romano, SDHI 4, 1938, 364ff. u. 5, 1939, 161 ff.; W. DAHLHEIM, Struktur und Entwicklung 
des röm. Völkerrechts im 3. u. 2. Jh., Vestigia 8,1968. 

2 Die Lehre, daß mit der römischen Weltherrschaft die völkerrechtliche Ordnung aufge­
hört habe, ist eine Konsequenz der Anschauung MOMMSENS (StR I I I 645 ff. u. 830 f.), außer 
dem Verhältnis zu der autonomen und nichtautonomen Untertanenschaft habe es kein 
Rechtsverhältnis zu Staaten gegeben. Dies ist neuerdings wiederholt mit Recht bestritten 
worden, ohne daß das rechtliche Instrumentarium der Weltmachts-Außenpolitik damit 
schon klarer geworden wäre. Vgl. etwa K.-H. ZIEGLER, Die Beziehungen zw. Rom u. d. 
Partherreich, 1964, 5 ff., der ein römisches Völkerrecht zu dieser Zeit grundsätzlich konsta­
tiert, aber praktisch doch nur in Rudimenten anerkennt und die Bereiche des Rechts, der 
Macht und der politischen Ideologie nicht scharf genug trennt (dazu F. GSCHNITZER, Gno­
mon 1966, 313 f.; D. TIMPE, Zeitschr. dt. morgenländ. Ges. 118, 1968, 129 ff.). - Vom Auf­
hören jeder völkerrechtlichen Ordnung seit dem 2. Jh. spricht wieder DAHLHEIM, Struktur 4. 
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rialen Herrschaftsstrukturen völkerrechtliche Normen überhaupt zu bestreiten. 
Die Übermacht des Imperiums hat die alten völkerrechtlichen Institute verküm­
mern lassen, aber ihre Formen blieben erhalten, und neue machtpolitische Pro­
bleme, vor allem an den offenen Grenzen zum Barbaricum, forderten Lösungen, 
die ohne Rechtskategorien nicht denkbar waren. Die spätrepublikanische und 
kaiserzeitliche Außenpolitik hat — unbeschadet der irritierenden Verschiebungen 
und Überschneidungen von innen und außen, Form und Sache, Macht und Recht, 
Anspruch und Wirklichkeit , Koordination und Subordination - aus alten, aus 
umfunktionierten alten und aus neuen Instituten ihre eigenen völkerrechtlichen 
Grundlagen geschaffen. Sie müssen i m einzelnen untersucht werden, wenn die 
Stellung des Imperiums in seiner Umwelt verstanden werden soll.3 

Das ist ein weites Feld, und es liegt nahe, diesen Gesichtspunkt zunächst ein­
mal dort zu verfolgen, wo sich das reichste und anschaulichste Material bietet. 
Caesars Commentarien zeichnen sich nicht nur dadurch aus, daß sie wie für 
vieles andere so auch für die völkerrechtliche Praxis der spätrepublikanischen 
Zeit aufschlußreiche Angaben enthalten, sondern auch dadurch, daß sie - gegen­
über Livius und Polybius für die klassische Republik - eine Quelle von einzig­
artiger Authenzitität darstellen.4 Es geht aber, wenn die Caesarischen Commen­
tarien i m folgenden zur Grundlage gewählt sind, weniger um Caesar (weshalb 
Standardprobleme wie die Glaubwürdigkeitsfrage ganz aus dem Spiel bleiben 
können) als um das Zeittypische der bei ihm vorkommenden Völkerrechtsnor­
men und -anschauungen, um Erscheinungen also, die überhaupt für die ausge­
bildete Weltherrschaft charakteristisch und deshalb grundsätzlich auch noch für 
das Verständnis der kaiserzeitlichen Außenpolitik erhellend sind. 

Rechtliche Aspekte des Verhältnisses Roms zur barbarischen Umwelt beleuchtet 
vor allem der Bericht über den gallischen Krieg. Die politische Ordnung, i n die 
Caesar hier eingriff, bestand seit Generationen: Die Beziehungen der Republik 
zu den gallischen Stämmen haben sich aus dem Krieg gegen die Salluvier, A l l o -
broger und Arverner (125-121 v. Chr.) und der anschließenden Einrichtung der 

3 In dieser Richtung nach dem unzureichenden, weil im Banne der alten Systematik ver­
bleibenden Versuch von A. GRAF SCHENK VON STAUFFENBERG jetzt etwa B. PARADISI, 
L'amitie internationale, Rec. des Cours de l'Acad. de droit intern., 1952, 329 ff., und: Dai 
,foedera iniqua' alle ,crisobulle' bizantine, SDHI 20, 1954, I f f . ; Μ . LEMOSSE, Le regime 
des relations internationales dans le Haut-Empire romain, 1967; Hinweise auch bei G. 
W I R T H , Foederierte Staaten i . d. spät. röm. Kaiserzeit, Historia 16, 1967, 231 ff. Im übrigen 
ist hier, wo es um einen konkreten Einzelfall geht, die Auseinandersetzung mit allgemeinen 
Lehren bewußt vernachlässigt. 

4 Die Frage ist m. W. in der bisherigen Caesarliteratur nicht thematisiert, aber natürlich 
oft berührt worden, neuerdings vor allem bei J. SZIDAT, Caesars diplomatische Tätigkeit i . 
gall. Krieg, 1970, bes. 138 ff.; außerdem s. G. WALSER, Caesar u. d. Germanen, 1956; M . 
GELZER, Caesar8, 1960, 92 ff.; M . RAMBAUD, L'art de la deformation historique dans les 
commentaires de Cesar2, 1966, bes. 45 ff.; D. TIMPE, Caesars gall. Krieg u. d. Problem d. 
röm. Imperialismus, Historia 14,1965,189 ff. 
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Provincia Narbonensis ergeben. Der Friede mi t den Arvernern und den ihnen ver­
bliebenen Klienten und, auf der anderen Seite, die Begünstigung der Haeduer als 
der bevorzugten römischen Freunde und Bundesgenossen bildeten die Grund­
lagen der römischen Poli t ik in Gallien bis auf Caesar.5 Selbst der Kimbernsturm 
hatte das System nicht erschüttern können, er hat sogar ganz erstaunlich wenig 
daran geändert.6 Ob sich kurz vor dem Eingreifen Caesars so weitreichende Ver­
schiebungen abzuzeichnen begannen, daß auch ohne den populären Eroberer eine 
grundlegende Änderung der römischen Politik i n Gallien eingetreten wäre, steht 
dahin.7 

I m einzelnen ist aber die rechtliche Gestaltung der äußeren Beziehungen in 
dieser Region nur ganz unsicher bekannt. Der Friede mi t den Arvernern beließ 
diesen die Selbständigkeit, vernichtete aber ihre äußere Stellung und griff an­
scheinend auch in die inneren Verhältnisse ein.8 - Neben den Arvernern besaßen 
die Haeduer, die berühmten fratres et consanguinei populi Rotnani, eine politische 
Vorzugsstellung, die sie bekanntlich noch unter Caesar behaupten konnten und 

5 Die Hauptquellen: Liv. ep. 61; Oros. 5, 13, 2. 14; Flor. 1, 37, 6; Obs. 30. 32; Eutr. 4, 
22; App. Celt. 12 f.; Diod. 34,23. 29; Veil. 1,15,4. 2,11. 39,1; Cic. pro Font. 12. 36; Strabo 
4, 1, 5 p. 180. 4, 2, 3 p. 191. 4, 3, 2 p. 192 ol δε Αϊδοϋοι και συγγενείς 'Ρωμαίων ώνο-
μάζοντο και πρώτοι τών ταύτη προσήλθον προς την φιλίαν και συμμαχίαν. Val. Max 9, 
6, 3; Amm. 15, 12, 5. Vgl. hierzu C. JULLIAN, Hist, de la Gaulle 3, 1909, lOff.; E. TÄUBLER, 
Bellum Helveticum, 1924, 3 ff.; C. H . BENEDICT, The Romans in Southern Gaul, AJPh 
1942, 38 ff.; W. HOFFMANN, Zur Vorgeschichte v. Caesars Eingreifen in Gallien, D. alt-
sprachl. Unterricht 1952, H . 4, 12 ff.; J. J. H A T T , Hist, de la Gaule Romaine, 1966, 35 ff. 
Zum römisch-haeduischen Verhältnis: O. HIRSCHFELD, Kl. Schriften, 1913, 193 ff.; JULLIAN 
a. O. 28 Anm. 2. 

6
 JULLIAN a. O. 86 f. bringt die amicitia mit den Sequanern (Caes. b. G. 1, 3, 4) mit den 

Verdiensten des Stammes im Kimbernkrieg (Plut. Mar. 24) in Zusammenhang. Aber im 
ganzen hat der Untergang der Kimbern die römische Politik in Gallien bemerkenswert 
wenig beeinflußt; Caesar zufolge (b. G. 1, 13-14) waren z. B. die Helvetier für ihre Unter­
stützung der Kimbern unbestraft geblieben (zu Caesars Beurteilung des Sachverhalts: 
Historia 14, 1965, 208), und er erinnert die Gallier an die libertas von 123 (1, 45, 2 f.), aber 
nicht an die liberatio von 102. 

7 So HOFFMANN a. O. 15 f., der aus den innerkeltischen Parteiungen (ähnlich wie F. 
STOESSL, Caesars Politik und Diplomatie im Helvetierkrieg, Schweiz. Beitr. z. allgem. 
Gesch. 8, 1950, 5 ff.) m. E. viel zu weitgehende Schlüsse zieht (vgl. schon Historia 14, 1965, 
193 ff.). 

8 Selbständigkeit: b. G. 1, 45, 2 hello superatos esse Arvernos et Kutenos a Q. Fabio 
Maximo, quibus p. R. ignovisset neque in provinciam redegisset neque Stipendium impo-
suisset; vgl. 7, 8 (Cevenna mons Grenze zwischen A. und Helvetiern in der Provinz); Plin. 
n. h. 4, 109 Arverni liberi. Verlust der Klientel ergibt sich insbesondere aus Strabo 4, 2, 3 p. 
191 u. b. G. 1, 31, 3 im Vergleich mit b. G. 7, 75, 2 . . . adiunctis Eleutetis Cadurcis Gabalis 
Vellaviis qui sub imperio Arvernorum esse consuerunt (dagegen jedoch b. G. 7,4,1 von 
Vercingetorix: cuius pater principatum totius Galliae obtinuerat). Sturz des Königtums 
nach der Beseitigung des Bituitus und seines Sohnes Congentiatus ergibt sich aus b. G. 
7,4 ,1 . Vgl. JULLIAN a. O. 26 f. 
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die in einem foedus ihre Grundlage hatte.9 Von einigen anderen Stämmen hören 
wi r zufällig, daß ihre Könige in die formula amicorum eingetragen waren, und 
können gelegentlich die politischen Hintergründe solcher Beziehungen vermuten;10 

noch Ariovist erfuhr die gleiche Auszeichnung.11 Ähnlich wie in Kleinasien re­
produzierte die römische Einflußsphäre in gewissem Maße das Hegemonialsystem 
des besiegten Gegners; die zeitweilige Unterwerfung der keltischen Stämme durch 
die Kimbern hat diese Tendenz vermutlich noch verstärkt,12 ohne daß sie jedoch 
von den Statthaltern der Narbonensis vor Caesar zielstrebig ausgenützt worden 
wäre. Aber die isolierten Einzelheiten lassen kaum das politische Ganze rekon­
struieren, das der Senat hier vor Augen hatte. Sicher ist nur, daß sich die römische 
Außenpolitik in Gallien wie anderswo nicht auf den Kontakt mi t den uns bekann­
ten amici beschränkte13 und daß sie sich hier keiner anderen M i t t e l bediente, auf 
keinen anderen Voraussetzungen beruhte, als es sie anderswo auch gab. 

Gleichwohl traten die meisten gallischen Stämme (namentlich alle Beiger) ebenso 
wie ihre rechtsrheinischen Nachbarn und britannischen Verwandten erst während 
und durch Caesars Krieg in den Gesichtskreis der Römer.14 Die Feldzüge der Jahre 
58-51 v. Chr. machten, ähnlich wie die Unternehmungen des Pompeius i m Osten, 
einen weiten Bereich barbarischer Völker zu Partnern der römischen Außenpolitik. 
Es lag in der Natur der Sache, daß in den meisten Fällen der militärische Konfl ikt 
zum Ausgangspunkt aller späteren Beziehungen wurde, und es überrascht deshalb 
nicht, daß diese meistens am Nul lpunkt der Dedition beginnen. 

Die modernen Behandlungen der Dedition, die gleichsam als ihre Rechtsurkunde 

9 Caes. b. G. 1, 33, 2 Haeduos fratres consanguineosque saepe numero a senatu appella-
tos. 35, 4. 36,5. 43, 6t 44, 9. 5, 54, 4. 6, 4, 2; Diod. 5, 25,1; Strabo 4, 3, 2 p. 192 (s. Anm. 5); 
Cic. fam. 7, 10, 4. Att. 1,19, 2; Liv. ep. 61; Pomp. Mela 3, 2; Plin. n. h. 4, 107 Aedui foede-
rati; Tac. ann. 11, 25, 1; Plut. Caes. 26, 5; App. Celt. 16. Vgl. H O R N , Foederati 54; JULLIAN 

a. 0.28; T. RICE HOLMES, Caesar's Conquest of Gaul2,1931, 3 ff. 
10 So bei den Sequanern (b. G. 1, 3, 4; s. dazu o. Anm. 6), Nitiobrogen (b. G. 7, 31, 5; 

Vermutung über den politischen Hintergrund bei HOFFMANN a. o. 14) und dem aquitani-
schen Stamm, dem Pisos Großvater angehörte (b. G. 4, 12, 4; hierzu JULLIAN a. O. 28 Anm. 
5). 

11 Caes. b. G. 1, 35, 2 in consulate) suo rex atque amicus ab senatu appellatus. 44, 5; 
vgl. Plin. n. h. 2,170. Vgl. GELZER, Caesar 97 f. 

12 Treffend weist HOFFMANN a. O. 14 Anm. 37 auf die nach 102 verstärkte Abhängig­
keit der Kelten (die aus eigener Kraft der Invasion nicht hätten widerstehen können) von 
Rom hin. 

13 Die Formel des Senatsbeschlusses von 61 (Caes. b. G. 1,35,4, vgl. 1,31,9. 6,12,5) 
oder Caesars Befehl an die Lingonen (1, 26, 6, vgl. 28,1) und Senonen (2, 2,2) zeigen 
beispielhaft, daß der ganze Umkreis der Provinz Objekt der römischen Politik werden 
konnte. 

14 Cic. prov. cons. 19 bellum in Gallia maximum gestum est; domitae sunt a Caesare 
maximae nationes, sed nondum legibus, nondum iure, nondum satis firma pace devinc-
tae. 33 quas regiones quasque gentis nullae nobis antea litterae, nulla vox, nulla jama 
notas fecerat, has noster imperator nosterque exercitus et populi Romani arma peragra-
runt etc. 
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das livianische Deditionsformular betrachten15 und sich i m übrigen hauptsächlich 
an den von Livius und Polybius berichteten Deditionsfällen des 3. und 2. Jh. orien­
tieren, haben dem Institut meistens den Vertragscharakter abgesprochen;16 sie sehen 
in ihr einen völkerrechtlichen A k t sui generis, durch den ein bislang ,souveräner' 
Staat (in sua potestate) alle Verfügungsgewalt auf Rom überträgt und somit durch 
eigenen Wil len aufhört, als Rechtssubjekt zu existieren. Diese völkerrechtliche Kon­
sequenz der Dedition gleicht derjenigen der Eroberung und des Untergangs eines 
Staates i m Kriege, obwohl der Zweck der Erhebung gerade in der Vermeidung der 
vollen Härte des Siegerrechts besteht.17 Diese Differenz findet offenbar ihren Aus­
druck in dem Bezug auf die fides, und in dieser Beziehung bleibt das Institut der 
Dedition trotz der zahlreichen und eingehenden neueren Untersuchungen proble­
matisch.18 

15 Liv. 1,38,1-3; vgl. 28,34,7; dazu TÄUBLER, Imp. 14 f.; HEUSS, Grundlagen 60 f.; 
DAHLHEIM, Struktur 5 f. Das Formular als solches ist eine archaisierende Reminiszenz oder 
gar Konstruktion, die nicht überschätzt werden darf; der Deditionsvorgang war in histo­
rischer Zeit und bei nichtitalischen Partnern nicht notwendig förmlich. Es ist deshalb 
in der Tat zweifelhaft, ob mit HEUSS Formalhandlung und tatsächliche receptio (die 
nicht in einer bestimmten Form der Machtübernahme bestehen muß) gegenübergestellt 
werden können (DAHLHEIM, Struktur 23), freilich nicht, weil die Formalhandlung ge­
nügte, sondern weil der Vorgang nicht in einen formalen und einen faktischen aufgespal­
tet werden kann. 

16 Sicherlich insofern mit Recht (vgl. die eingehende Zusammenstellung der Argu­
mente und Lehrmeinungen bei DAHLHEIM, Struktur 20 ff.), als die Dedition keinem römi­
schen Vertragsinstitut subsumiert werden kann; ihre logisch-systematische Klassifizierung 
ist eine andere Frage. 

17 Auch hierfür hat DAHLHEIM, Struktur 11 ff., noch einmal alle Quellen und Gesichts­
punkte gründlich und ausführlich zusammengestellt, und der Sachverhalt kann insofern 
nicht bestritten werden. Zweifelhaft ist m. E. nur, ob mit der abstrakten Isolierung der 
Rechtsfolgen nicht die Lebenswirklichkeit des Vorganges sinnwidrig zerschnitten wird. 
Es verdient Beachtung, daß das Pochen auf der erworbenen unbeschränkten potestas 
als Ausdruck barbarischer Brutalität dem Ariovist in den Mund gelegt wird (b. G. 1, 
36,1-2). 

18 Dieses in Kürze zur Argumentation DAHLHEIMS S. 25 ff., bes. 43 u. 47. - DAHLHEIM 
hat hier sehr zutreffend erneut betont, daß fides im Kontext der Dedition - in eigen­
tümlicher Synonymität (Pol. 20,9,12) - gleichbedeutend mit diclo, deditio, Imperium, 
potestas gebtaucht werde, obwohl die Begriffe nicht identisch seien, fides vielmehr einem 
ganz anderen kategorialen Bereich angehöre und auch mit ganz anderen völkerrechtlichen 
Instituten (amicitia, foedus) gekoppelt werden könne (aber eben nicht mit der gewalt­
samen Eroberung verbunden wird!). Gerade darauf stützt sich meine (von DAHLHEIM 
S. 47 bestrittene) Auffassung (Hermes 90,356 ff.), daß sich in der Dedition ein recht­
licher und ein außerrechtlicher, „moralischer", Aspekt durchdringen. Wenn D A H L H E I M 
S. 28 ausführt, daß fides mit Recht nichts zu tun habe, zugleich aber die Promiskuität 
der Ausdrücke und Vorstellungen ,se dedere in fidem' und ,in dicionem' betont, so ergibt 
sich diese Anschauung, wie mir scheint, mit Notwendigkeit. An eine reale Entwicklung 
der Institution von der deditio in dicionem zur deditio in fidem ist dabei ausdrücklich 
(Hermes 90, 358 Anm. 4) nicht gedacht. Daß der Aspekt det fides, wenn er über das 
subjektive Belieben eines Feldherrn hinausgehen soll, eine objektive Norm voraussetzt, 
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Als politisches Ergebnis entscheidender Schlachten oder hoffnungsloser Belagerun­
gen w i r d der Deditionsvorgang auch bei Caesar wiederholt und eingehend geschil­
dert, und die dabei verwendeten variierenden Formulierungen ergänzen einander. 
Gesandte der betreffenden civitas oder ein Tei l der Bürgerschaft erscheinen in sol­
chen Fällen in flehender Haltung vor Caesar19 und bitten um Frieden.20 Deditions-
angebot und Friedensbitte sind dasselbe und bedürfen an sich keiner weiteren Er­
klärung. Gleichwohl w i r d sehr häufig die Versicherung unbedingten Gehorsams 
hinzugefügt oder steht sogar an ihrer Stelle.21 Dieser Ausdruck umschreibt das 
Deditionsangebot mindestens i m gallischen Kriege ausreichend und eindeutig, es 

folgert D A H L H E I M gewiß mit Recht; daß diese gedanklich nicht durchgebildet und durch 
politische Opportunitäten oder Emotionen durchbrochen wurde (und deshalb schwer 
präzis greifbar, eher negativ als positiv formulierbar ist), liegt aber in der Natur der 
Sache und heißt noch nicht, daß sie nicht existierte. Die Quellen bestätigen m. E. diese 
Anschauung grundsätzlich, auch wenn D A H L H E I M im Anschluß an F. H A M P L (Stoische 
Staatsethik und frühes Rom, H Z 184,1957,249 ff. Das Staatsdenken der Römer, Wege 
d. Forsch. 46,1966,116 ff.) überzeugend dargestellt hat, daß eine allgemeine Entwicklung 
von milderem zu strengerem Gebrauch der Dedition nicht anzunehmen ist. Ich halte des­
halb an der Meinung fest, daß zur Dedition (in der die fides eine konstitutive Rolle spielt) 
Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit, eine gewisse Voraussehbarkeit der Folgen und die 
- gewiß schwankende - Orientierung an gewissen (geschichtlich allerdings wandelbaren) 
Erfahrungsnormen gehört und eine nur formalrechtliche Interpretation zu kurz greift. Auch 
die eigentümlichen Schwierigkeiten, die es macht, den Ablauf der Dedition und die Rolle 
der Vorbedingungen von beiden Seiten (Lebenszusicherung u. a. auf der einen, Geiselstel­
lung, Waffenabgabe u. ä. auf der anderen; instruktiv hierzu bes. bell. Hisp. 13,5 f.) zu ver­
stehen, hängen m. E. mit der komplexen Natur der Dedition zusammen (ζ. Β. kann doch 
- dies gegen D A H L H E I M 6 ff. u. 19 - etwa ein Zugeständnis wie die Schonung des Lebens 
nicht auf den Ablauf der Übergabe beschränkt werden; unzweifelhaft band eine solche 
Zusage den Sieger gegenüber dem Dedierten auch nach und trotz der vollzogenen De­
dition, sonst wäre sie sinnlos gewesen). 

19 B. G. 1,27,1 (Helvetier) legatos de deditione ... qui cum in itinere convenissent 
seque ad pedes proiecissent (vgl. b. c. 2,12, 2 und 2,11, 4) suppliciterque (vgl. b. G. 2, 
28, 3. b. AI . 67,1 von Deiotarus und - römisch gemildert - b. c. 1, 84,5 von Afranius) 
locuti flentes pacem petissent . . . b. G. 2,13,2 (Bellovaker) omnes maiores natu ex op-
pido egressi manus ad Caesarem tendere et voce significare coeperunt ... pueri mulieres-
que ex muro passis manibus suo more pacem ... petiverunt; vgl. b. AI . 32, 2 (Alexan­
driner). 

20 Pacem petere b. G. 1, 27, 2. 2, 13, 3. 4, 13, 1. 18, 3. 27, 4. 5. 6, 6, 2; pads mentionem 
facere b. G. 8, 31, 4; legatos de pace b. G. 2, 31, 1. 3, 28, 1. 4, 27, 1. 36, 1. 6, 5, 4 (vgl. 
legati ad deditionem b. H . 36, 4; de deditione missis legatis b. c. 3, 97,5). Gegensatz ist: 
in hostium numero ducere o. ä.: b. G. 1, 28,1. 6,6,2. 32,1; b. AI . 69,2; charakteristische 
Ausnahme: b. G. 1,28,1. 

21 Polliceri se quae imperata facturos o. ä. b. G. 2,3,3. 35,1. 4,22,2. 27,1. 7, 90,1. 
8,48, 8; b. c. 1,15,2. 60,1. 3,12, 4. 34,2; b. AI . 69, 2; b. Afr. 7,2. 33,1; häufig ist dieses 
Versprechen mit dem der Geiselstellung verbunden (als Erwartung Caesars: b. G. 1, 
14,6). Ähnlich: obsides dare et imperio p. R. obtemperare: b. G. 4,21,5. Ungewöhnlich 
die parataktische Formel: pollicentur sese ei dedituros atque imperata facturos b. G. 5, 
20,1. 
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fäll t aber auf, daß er i n dieser Form spezifisch Caesarianisch ist.22 Caesar fordert 
darauf mi t stereotyper Regelmäßigkeit (für die sich Belege erübrigen) und vor allem: 
Geiseln; diese Praxis ist, zumal auch bei den Galliern die ein- oder zweiseitige Ver-
geiselung geübt wi rd , 2 3 so selbstverständlich, daß die Deditionswilligen häufig mi t 
der Dedition zugleich Geiselstellung anbieten (s. Anm. 21) und zuweilen die Geiseln 
schon mitbringen.24 Die Geiseln dienen vor allem der realen Sicherung des Gehor­
sams des unterworfenen Stammes,25 aber die Bereitschaft zur Geiselstellung (die ja 
Deditionsannahmebedingung ist) soll auch ein Prüfstein der Haltung, also der Unter­
werfungsbereitschaft sein.26 Andere Forderungen richten sich nach der Situation 
und können in der Auslieferung von Personen oder Sachen bestehen.27 Wieweit 
Caesar sie mitteilt , dürfte weitgehend eine Frage der Stilisierung der Commentarien 
sein; es scheint aber doch, als ob sich die Vorbedingungen der Deditionsannahme 
in aller Regel auf politisch und militärisch wirkl ich essentielle Forderungen be­
schränkt hätten.28 Sind die Forderungen Caesars erfüllt, so erfolgt die Annahme der 

22 Imperata facere kommt bei Livius nur in außeritalischen Verhältnissen (32,14, 6. 
37,16,2. 48,4. 40,34,11. 43,4,4), aber auch bei Ergebung gegenüber Nichtrömern vor 
(Antiochus 35,17, 6; Punier 21, 34, 2), zur Bezeichnung der Leistungen nach der (38,47, 8) 
oder ohne vorangegangene Dedition (38,14,3), ist also kein genaues Äquivalent für 
Dedition. Häufig ist der Ausdruck in der Komödie: ut quod imperetur, facias u. ä. Plaut. 
Merc. 504f. Poen. 1148. Rud. 403. Stich. 54. Aul. 278; Ter. Heaut. tim. 1055. Hec. 244. 
Phorm. 223. Daraus folgt, daß der Ausdruck imperata facere o. ä. an sich kein techni­
scher Ausdruck für die Dedition ist, sondern sprachlich eher der Umgangssprache, sach­
lich dem Bereich des Sklaven- oder Familiengehorsams angehört (oder dem militärischen: 
Tac. ann. 1, 6,3 nuntianti centurioni, ut mos militae, factum esse quod imperassei). Er 
bezeichnet mehr die allgemeine Haltung der Unterwürfigkeit gegenüber einer absoluten 
Befehlsgewalt als ein römisches völkerrechtliches Institut; er ist verwaschener und un­
präziser als die korrekten Bezeichnungen für Dedition und kann auch anderes und mehr 
als die römische Dedition bezeichnen. Die ,korrektere' Formel se suaque dedere kommt 
dagegen bei Caesar verhältnismäßig selten vor und ist, wenn ich recht sehe, gewichtiger 
und solenner gemeint: b. G. 2, 3 ,1 . 15,2. 31,1. 3,16,3. 

23 Instruktiv etwa b. G. 1,9,4. 14,7. 31,7,12. 15. 35,3 mit 36,5. 44,2. 2 ,1 ,1 . 7,4,6. 
24 B. G. 8,20,2 Bellovaci . . . conclamant legati obsidesque ad Caesarem mittantur; 

ähnlich 6,4,5. 8, 48, 8. Vergleichbar ist die sofortige Auslieferung der Römerfeinde: 7, 
13,2. 

25 Deshalb werden in schweren Fällen besonders viele Geiseln verlangt (b. G. 2,15,1. 
4.22.2. 6,4,4. 7,11,2. 90,2. 8,38,2) oder unter besonderen Umständen weitere Geiseln 
nachgefordert (4,36,1. 5,4,1); freiwilliges Angebot weiterer Geiseln als Rechtfertigungs­
mittel: 6,9,7. 

26 Das ergibt sich vor allem aus der Annahme der Dedition erst nach der Geiselstel­
lung. Ausgesprochen b. G. 1,14, 6 si obsides ab iis sibi dentur, uti ea quae polliceantur 
facturos intellegat; ähnlich 8,48, 8. 

27 Überläufer (b. G. 1, 27, 3. 6,32, 2), Führer (7, 89,4), Waffen (1, 27, 3. 2,13,1. 32,2. 
3.21.3. 7,11,2. 12,3. b. c. 2,22,5), Pferde (b. G. 7,11,2. 12,3), Getreide (5,20,4; frei­
williges Angebot: 2, 3, 3). 

28 Vgl. Caesars Erläuterung gegenüber den Atuatukern b. G. 2, 32,1. Über die Ver­
wendung der Geiseln sagt Caesar sehr wenig (3, 8, 2-5. 4, 36,1. 38, 4. 5, 47,2. 6, 4,4. 
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Dedition, durch welche die Besiegten endgültig unter die Gewalt, aber auch unter 
den Schutz des Römers treten.29 Dieses Ergebnis w i r d , wenn überhaupt eigens for­
muliert (und nicht in ,se dedere' o. ä. enthalten), mi t einem der dafür auch sonst üb­
lichen Ausdrücke umschrieben.30 

Daneben gibt es zahlreiche Fälle, i n denen die Dedition mehr Ergebnis von Oppor-
tunitätserwägungen als eines unmittelbaren Zwanges ist; die massenweisen Unter­
werfungen ganzer Landschaften beim Erscheinen eines römischen Heeres gehören 
hierher.31 Wie sich hier die politische Situation anders darstellt, so bekommt auch 
die Dedition eine andere Bedeutung. Sie besiegelt nicht die schwer errungene m i l i ­
tärische Entscheidung über einen einzelnen und besonderen Gegner, sondern mar­
kiert mehr die politische Gesinnung und Sicherung weiter Gebiete durch einen Er­
oberer. Die Listen von Stämmen, die ihre Unterwerfung beim Herannahen des 
römischen Heeres anmelden, sind die Wegzeichen eines unerhörten Siegeszuges. 
Diese Deditionen werden in der Regel nur kurz und formell mitgeteilt,32 wei l dem 
Einzelvorgang nur symptomatische Bedeutung zukommt und der Eindruck auf den 
Leser sich mehr aus der Masse und der stereotypen Wiederholung ergibt. Bisweilen 
läßt Caesar seine Befriedigung über die rasch und kampflos erreichte Sicherung 
eines Gebietes durchblicken.33 Gleichwohl besteht auch hier die Dedition i m Ge­
horsamsversprechen und setzt ihre Annahme Geiselstellung voraus, die Grund­
form des Vorganges ist also die gleiche wie nach militärischen Niederlagen. Einen 
praktischen Vortei l , keine Modifizierung der Dedition an sich erstreben und er­
reichen die Stämme, die sich ohne Kampf unterwerfen oder sich durch die Ver­
mit t lung eines von Caesar begünstigten Stammes oder eines prominenten Rom­
freundes dedieren können.34 

Schließlich schildert Caesar einige bemerkenswerte Fälle friedlicher Dedition, 
durch die ein Stamm demonstrativ auf die römische Seite übertritt oder sich Caesars 
Schutz unterstellt, ohne dazu unmittelbar durch römische Machteinwirkung veran­
laßt zu sein. In der Regel liegt diesem Kalkül die Erwartung zugrunde, auf solchem 

12,6), vor allem nicht bei Fällen schwerer Rebellion (vgl. 7,55,1. 63,3; gallische Er­
wartungen illustriert b. G. 1, 31,12). 

20 Der Schutzgedanke wird betont b. G. 1, 29, 3. 2, 28, 3. 2, 32, 2. 5, 22, 5. 8, 6, 2. Zur 
Annahme s. auch Anm. 62. 

30 In dicionem potestatemque p. R. redigere (2, 3,2), in fidem repicere o. ä. (2,15,1. 
8, 3, 5. b. AI . 32, 4. 65, 5), recipere (b. G. 3, 21, 3. 6, 8, 7. b. c. 3,56, 1. 4), in deditionem 
accipere (b. G. 2,13,1). 

31 B. G. 2,34 (Küstenbewohner). 35,1 (Transrhenani). 3,1,4 (Alpenbewohner). 19,5 
(Veneller). 4, 18,3 (Transrhenani). 21,5 (Britannier). 8,27,1. 31, 4 (Aremorica). 46, 2 
(Aquitania). 

32 Vergleichbar deshalb die Dedition griechischer Stämme und Städte im Bürgerkrieg, 
z. B. b. c. 3, 12, 4. 34, 2.56,1. 4. 

33 Etwa 2, 35,1 his rebus gestis omni Gallia pacata tanta huius belli ad barbaros opinio 
perlata est, uti ab iis nationibus quae trans Rhenum incolerent, legati ad Caesarem mit-
terentur, qui... 

34 Β. G. 2,12,5. 2,14,1-15,1.5, 22,3. 6,4, 2. 
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Wege einer einheimischen Bedrohung besser begegnen zu können.35 Hierbei ist 
politisch entscheidend, daß sich Caesar potentielle Verbündete zur Verfügung stellen; 
dementsprechend pflegt er geradezu seine freundliche Reaktion und die verbindliche 
Antwor t an die Gesandten solcher Stämme zu betonen.36 Gleichwohl handelt es 
sich auch hier um regelrechte Deditionen. Die Formel jmperata facere', die meistens 
für die Dedition steht, begegnet auch hier; ja gerade bei einer friedlichen Dedition 
betont Caesar durch den solennen Ausdruck , . . . qui dicerent se suaque omnia in 
fidem atque potestatem populi Romani permittere' das Förmliche des Vorganges. 
Sogar i n diesem Falle bekräftigt die Geiselnahme (obsides ad se adduci iussit) die 
Annahme der Dedition. 

Einige Male lehnt Caesar derartige Deditionsangebote auffälligerweise aber auch 
ab. Er vermerkt dabei zwar in den üblichen Wendungen, daß es sich um die nicht 
erzwungene Unterwerfungsbereitschaft fremder, von seinem Ruhm beeindruckter 
Stämme handelt, bestärkt die Gesandten in ihrer positiven Gesinnung, aber nimmt 
die Dedition nicht an.37 I m Falle der rechtsrheinischen Germanen erklärt Caesar 
diesen Verzicht (beziehungsweise die Aufforderung, i m nächsten Jahr wiederzu­
kommen) mi t seiner bevorstehenden Rückkehr nach Italien. Die Britannier schickt 
er in Begleitung des Atrebaten Commius zurück und läßt sein baldiges Erscheinen 
ankündigen. Der Grund für dieses Verhalten scheint darin zu liegen, daß er eine 
militärische Verpflichtung oder politische Festlegung zu vermeiden sucht,38 die mit 
der Annahme der Dedition verbunden gewesen wäre (vgl. A n m . 28). Caesar geht 

35 Der Grund der Dedition der Remer (b. G. 2,3-5,1) ist nicht recht klar (vgl. JULLIAN, 
Hist, de la Gaulle, I I I 249 f.; seine Vermutung: „un acte de religieuse resignation", ist 
spekulativ; Gegensatz zu den übrigen Beigern wird 2,3,2 angedeutet); Ubier (4,8,3. 
16,5): Schutzbedürfnis gegen Sueben; Trinovanten (5,20): Schutzgesuch gegen Cassivel-
launus. 

36 B. G. 2,5,1 Caesar Remos cohortatus liberaliterque oratione prosecutus . . . ; 4, 21,5 
quibus auditis liberaliter pollicitus hortatusque ...; ebenso 4,18, 3. 

37 B. G. 2,35,1-3 Transrhenani: quas legationes Caesar ... initio proximae aestatis 
ad se reverti iussit; ebenso 4, 21, 6 mit 27,5 (Britannier). Unklar ist der Vorgang bei den 
(möglicherweise 2,35 gemeinten oder eingeschlossenen) Ubiern. Gesandte werden erst­
mals z. J. 55 (4, 8, 3) ohne nähere Erklärung genannt. Wenn sie die 4,16,5 und 6,9, 6-7 
erwähnte Dedition vollzogen haben sollten, so wäre die rücksichtsvolle Formulierung hoc 
se ab Vbiis impetraturum merkwürdig; aber dieser Text ist nicht gesichert (vgl. Apparat 
z. St.; W. HERING, Die Recensio d. Caesar-Handschriften, 1963, behandelt die Stelle nicht). 

38 In beiden Fällen ist der Grund einleuchtend und aus Caesars Bericht selbst zu er­
kennen: Die Ubier verbinden stets ihre Romfreundschaft mit Klagen über die Aggressivi­
tät der Sueben, mit denen Caesar vermutlich nicht ohne weiteres den Konflikt suchte 
(4, 3. 8, 3. 16,5. 19,1. 6,9, 8. 10. 29,1. Bei der Begründung des Rheinüberganges 4,16 
ist die Ubierhilfe nur subsidiär, die Hauptsache jedoch die Sicherung der Rheingrenze). 
Ähnlich lagen die Dinge in Britannien: M i t Ausschaltung eines Unruheherdes und Un­
kenntnis der Insel motiviert Caesar die Überfahrt (4,20); es ist deshalb verständlich, 
daß er sich nicht von vornherein in innerbritannischen Parteiungen festlegen wollte (5, 
11, 8 f. 20,1, hierbei bezeichnend, daß die Flucht des Mandubracius erst jetzt erwähnt 
wird). 
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also gerade bei völliger Freiwilligkeit des Anerbietens nicht soweit, grundsätzlich 
jedes Unterwerfungsversprechen und Geiselangebot auch anzunehmen, jedoch nicht 
wegen einer unerwünschten Milderung des Kriegsrechtes (das kommt nicht vor, vgl. 
etwa b.G. 2, 32, 1), sondern wei l er - obwohl daran interessiert, ,ut in ea sententia 
permanerent' (4, 21 , 6) - sich offenbar seinerseits nicht zu binden wünscht. Er sieht 
also in der Dedition eine Bindung,39 und die Schutzverpflichtung gegenüber den 
dediticii kann somit der schrankenlosen Anwendung der Dedition eine Grenze 
setzen. 

Die Dedition verbindet die Aufgabe der eigenen potestas mi t der Ergebung in 
(und dem Anspruch auf) die römische fides. Aus dieser doppelten Funktion ergibt 
sich von jeher, daß das Institut auf politisch sehr verschiedene, ja, politisch entgegen­
gesetzt liegende Fälle angewendet werden kann; auch die völkerrechtliche und 
außenpolitische Praxis des 3. und 2. Jh. kennt neben der durch Kriegseinwirkung 
erzwungenen die friedliche Dedition, die den Eintri t t i n die römische Klientel zum 
Ziel hat.40 Caesar bedient sich insofern des herkömmlichen Instrumentariums; ge­
rade seine Beschreibungen von Deditionsvorgängen lassen hinter den wechselnden 
Formulierungen und in ganz verschiedenen Konstellationen deutlich den allgemei­
nen und überall zugrunde liegenden Typus erkennen. 

Ein echter Grenzfall von Dedition kommt aber i m Bürgerkrieg häufig vor. Der 
Caesarische Siegeszug stellte die civitates aller Rechtsstellungen vor die Entschei­
dung, für oder gegen den Bürgerkriegsführer Partei zu ergreifen. Caesar beschreibt 
nun den Anschluß an die eigene Sache in der Regel in Termini der Dedit ion: Ge­
sandte kommen und versprechen ,civitates imperata facturus',*1 bzw. diese civitates 
werden von Caesar „angenommen".42 - Trotzdem kann es sich hier nicht um regel­
rechte Deditionen handeln. Abgesehen davon, daß i m Bellum civile ausdrücklich 
,Dedition' nur die Ergebungen genannt werden, die nach Belagerung oder wi rk ­
licher militärischer Konfrontation erfolgen,43 wäre es auch sinnwidrig, dort von 
Dedition zu sprechen, wo die Gesandten der betreffenden Stadt, mit der Caesar nicht 
i m Kriege steht, ihre entschiedene positive Bereitschaft betonen, auf Caesars Seite 
zu treten,44 also der Tenor ihrer Haltung nicht der Verzicht auf Selbstbestimmung 
und die Hoffnung auf die fides des Mächtigen, sondern das Engagement für die 
Sache ist, oder als Deditionsfolge eine Besatzung zu interpretieren, die nicht hinge-

39 Geiselnahme etwa (vgl. Anm. 28) schafft auch für Caesar Probleme; charakteristisch 
ζ. Β. 7, 55,2. 54, 3. 

40 HEUSS, Völkerrechtl. Grundl. 78 ff.; DAHLHEIM, Struktur 52ff., wo gegen HEUSS für 
beide Fälle die gleiche rechtliche Struktur des Deditionsinstituts betont wird. 

41 B. c. 1,15, 2. 60,1-3. 3,12, 4. 34, 2 (vgl. 56,1). b. AI . 7 ,1 . 33,1. 
42 Recipere: 1,30, 2. 3,16,1. 56,1. 4; in fidem recipere: b. AI . 32, 4. 65,5. 
43 Massilia 2,22,1; Utica 2,36,2; vgl. noch 1,76,5. 81,5. 2,32,9. 13. 36,2. 3,10,5. 

28,2. 97,5. 
44 B. Afr. 7,1 legati ... veniunt, libenter se omnia facturos quae vellet pollicerentur; 

ähnlich 33, 1. b. c. 1, 15, 2 legati veniunt, quaeque imperaverit, se cupidissime facturos 
pollicerentur; ähnlich 18, 1. 20, 5. 
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nommen, sondern dringend gewünscht w i rd , und zwar nicht, um gegen einen eige­
nen Gegner gerüstet zu sein, sondern um so in die Lage zu kommen, das ,imperata 
facere' auch zu realisieren.45 

Gewiß stehen diese Vorgänge den Deditionen im Frieden nahe, aber der politische 
und wohl auch der rechtliche Sinn sind hier entsprechend der Bürgerkriegssituation 
anders: Es geht nicht um Unterwerfung und nicht um „rechtliche Selbstvernichtung", 
auch nicht um formale, sondern um unbedingte politische Kooperation: Das ,im-
perata facere' ist auf den Zweck der imperata, den Sieg im Bürgerkrieg zu beziehen. 
Deshalb w i r d hier von Dedition nicht gesprochen und ist auch Dedition i m Rechts­
sinne nicht gemeint. Der Ausdruck jmperata facere', der von Haus aus auch kein 
Synonym für ,se dedere' ist, muß hier in einem allgemeineren Sinne verstanden 
werden (etwa dem des militärischen Gehorsams und der freiwilligen Unterordnung 
i m Notstande), und die receptio in fidem schließt keine Übernahme in die eigene 
potestas ein. Dem entspricht die modeste Form der Caesarischen "Weisungen an die 
neu gewonnene Gefolgschaft.46 Dennoch ist die durch die Terminologie angezeigte 
Verwischung der Grenzen bezeichnend. — Gleichsam das Gegenstück dazu bildet 
die ausdrücklich als Dedition bezeichnete Kapitulation römischer Truppen.47 I m 
Rechtssinne kann hier deshalb keine Dedition vorliegen, wei l der gegnerische Macht­
faktor keine civitas in sua potestate, sondern eine römische Bürgerkriegspartei ist. 
Trotzdem w i r d der Begriff verwendet und zeigt damit eine Grenzverwischung nach 
der anderen Seite. - Die Dedition kann in dem äußeren Bereich, wo sie ihren Platz 
hat, unter Umständen nicht mehr dem eigentlichen Sinn entsprechend gebraucht 
werden und findet zugleich Anwendung i m Inneren, dem sie ursprünglich fremd ist. 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich zunächst, daß Caesar die Dedition grund­
sätzlich nicht anders verstand, als sie früher verstanden wurde. Sie konnte dank ihrer 
eigentümlichen Ambivalenz auf aktuelle Feinde wie potentielle Freunde gleicher­
maßen Anwendung finden; die formale Einheit des Instituts, die gestattete, es i n 
politisch ganz verschieden gelagerten Fällen anzuwenden, ist bei Caesar nicht in 
Frage gestellt. Aber das Schwergewicht des Deditionsvorganges liegt faktisch weni­
ger auf der Preisgabe der eigenen potestas als bei der Gehorsamsversicherung, und 

45 E. c. 3, 80,1 (Gomphi) legatos miserat ut suis omnibus facultatibus uteretur, prae-
sidiumque ab eo militum petierat. Ähnlich b. Afr. 33,1. 36, 2. 74,1. 77,1 (wo sich die 
Städte Gefahren aussetzen, um den Anschluß an Caesar zu erreichen). - Vergleichbar 
sind deshalb die schon in der vorhergehenden Anm. zitierten ,Deditionen' und Rezeptio­
nen' italischer Munizipien durch Caesar: b. c. 1,12, 3 Curio summa omnium voluntate 
Iguvium recipit. 1,16,1 recepto Firmo. 1,15,1 cunctae ... praefecturae libentissimis animis 
eumrecipiunt exercitumque eius omnibus rebus iuuant. Der folgende Satz zeigt, daß es 
sich auch hier nur um sprachliche Variationen des üblichen Anschlusses handelt: etiam 
Cingulo ... ad eum legati veniunt, quaeque imperaverit, se cupidissime facturos polli-
centur. 

46 B. c. 1,60,3 (nach dem Anschluß der Oscenser und anderer spanischer Stämme): 
petit ab his omnibus, ut se frumento iuvent. 

" Afranius: b. c. 1, 84, 5; Pompeianer nach Pharsalus: 3, 97, 5. 



2HS Dieter Timpe 

diese w i r d auch von Partnern gefordert, die von Rechts wegen keine Dedition vo l l ­
ziehen konnten. Forderung und Annahme der Dedition beziehen sich demnach 
weniger auf eine objektive Rechtslage als vielmehr auf die Person des Imperators. 
Auch das ist nicht ohne Sinn und Zusammenhang: Die Dedition stellte immer eine 
A r t Leerformel dar, die Inhalt und Besonderheit durch die fides des Feldherrn er­
hielt. Bei den großen Trägern außerordentlicher Imperien und revolutionären Füh­
rern der späten Republik findet sich das Übergewicht der persönlichen fides natur­
gemäß besonders stark ausgeprägt.48 - Kurz gesagt lassen sich also die Modif ikat io­
nen i m Verständnis und i m Gebrauch der Dedition auf drei Aspekte zurückführen: 
die generelle Anwendung (1), den Verlust an rechtlicher Präzision (2) und die Domi­
nanz des personalen Elements (3). Diese Züge dürfen w o h l als Symptome der sich 
ändernden Struktur der römischen Herrschaft betrachtet werden. 

(1) Es fällt auf, daß es i m Gallischen Krieg überhaupt keine andere Form, völker­
rechtliche Beziehungen aufzunehmen, mehr gibt als die Dedition. Die Unterwerfung 
w i r d aus einer Grenzsituation zur normalen Voraussetzung weiterer politischer 
Existenz für alle. Bereits von den Durchmarsch heischenden Helvetiern w i r d die 
Dedition gefordert: A u f das Friedensangebot des helvetischen Führers Divico hin 
verlangt Caesar Geiselstellung, uti quae polliceantur facturos intellegat; trotz des 
Hinweises auf den (totale Unterwerfung nicht einschließenden) gallischen Brauch 
der Vergeiselung kann die Forderung nicht anders denn als Deditionsverlangen ver­
standen werden.49 Der Siegeszug gegen dieBelger-Stämme im zweiten Kriegsjahr, die 
Expeditionen des Crassus gegen die Veneter und nach Aquitanien, zuletzt die Unter­
werfung der Menapier: alle diese Unternehmungen enden mi t der Dedition der be­
treffenden Stämme. Das ist nicht etwa bloß die Folge von coniurationes gallischer 
Stämme oder Stammesgruppen, sondern gil t auch für politisch passive Partner, die 
der römischen Eroberung keinen Widerstand entgegensetzten oder von Anfang an 
das Bündnis und die Freundschaft mit Rom suchten. Auch sie vollziehen die Dedition, 
die damit aus einer möglichen Ausgangslage zur unabdingbaren Voraussetzung für 
politische amicitia w i r d . I m Gallischen Krieg w i r d kein amicitia-Verhältnis mehr 
durch Vertrag oder faktische societas erzeugt, gibt es also keine wenigstens formell 
selbständig bleibenden Partner der römischen Politik. Bei Freund und Feind, Star­
ken und Schwachen, hartnäckigen Gegnern und kampflos Kapitulierenden ist das 
Herrenrecht theoretisch der Ausgangspunkt aller weiteren Beziehungen. 

Dementsprechend interpretiert Caesar auch den Widerstandswillen gallischer 
Stämme i m Verlauf der Feldzüge (unabhängig davon, ob es sich um erstmalige 
Konfrontation oder um Rebellion handelt) als fehlende Bereitschaft zur Dedition 

48 Charakteristisch hierfür etwa b. H . 13,6. 17,2-3. 19,5-6. Fides Caesaris kommt 
häufiger vor als fides p. R. 

49 Β. G. 1,14, 6 si obsides ab Us dentur, uti ea quae polliceantur facturos intellegat ... 
sese cum iis pacem esse facturum. Aus der Rolle der Geiselstellung und der Bedeutung 
der Versprechensformel sowie des Ausdruckes pax scheint sich der Sinn der Forderung 
eindeutig zu ergeben, wenn er auch nicht unverhüllt ausgesprochen wird. 
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und sieht i m Ausbleiben eines Deditionsangebotes den mangelnden Wil len , ein 
positives Verhältnis zur römischen Macht anzuknüpfen.50 Zweifellos hat diese A n ­
schauung die von jeher bestehende Möglichkeit einer Dedition in Frieden zur Vor­
aussetzung. Solche Anwendung der deditio, besonders während der römischen 
Kriege in Griechenland und Kleinasien, hat bereits i m 2. Jh. zur Gewinnung eines 
„Protektorats"51 geführt. Sie erklärt auch Caesars Anspruch und Ergebnis in ge­
wissem Grade, obwohl es i m Gallien Caesars keine Großmacht gab, vor deren 
Pressionen oder Herrschaftsansprüchen nur die Dedition in die römische fides eine 
Sicherung bot. Neu ist aber doch der generelle Anspruch und die universelle A n ­
wendung eines rechtlich-politischen Instruments, das früher und in anderen Ver­
hältnissen neben anderen angewendet wurde.52 

(2) Diese Anwendung hat dazu beigetragen, daß die Dedition an Prägnanz verlor. 
Ihre unbeschränkte Anwendung machte die oft als „eigentümlich römische" be­
zeichnete Institution zum Unterwerfungszeremoniell schlechthin, das sich bei fernen 
Stämmen fast zur Huldigungsgeste verflüchtigen konnte.53 Die Dedition wurde zu 
einer Ergebenheitserklärung, die von allen gefordert und keinem ganz geglaubt 
wurde.54 I m Bürgerkrieg w i r d die receptio in fidem zum Generalnenner einer Be­
friedung, die alle umfaßt.55 

I m barbarischen Bereich hängt dieser Verlust an Prägnanz mi t den Bedingungen 
der politischen Struktur zusammen. Nicht zufällig t r i t t die Dedition hier am klarsten 
bei der Belagerung und Übergabe keltischer oppida i n Erscheinung; problematisch 
und unsicher war sie als Grundlage der Pazifizierung von Stämmen, die städtische 
Zivilisation nicht oder nur wenig berührt hatte.56 Gegenüber den Problemen, die die 

50 Aufschlußreich etwa 3,27,1 von den Aquitaniern: maxima pars Aquitaniae sese 
Crasso dedid.it obsidesque ultro misit, paucae ultimae nationes . . . id facere neglexerunt, 
oder 6,5,4 von den Menapiern: qui uni ex Gallia de pace ad Caesarem legatos num-
quam miserant. 6,2 quibus rebus coacti Menapii legatos ad eum pacts petendae causa 
mittunt. 

51 Zu diesem Begriff s. TÄUBLER, Imp. Rom. 432 ff.; HEUSS, Völkerrecht!. Grundl. 84 ff.; 
DAHLHEIM, Struktur 54 Anm. 9. 

52 Vgl. die den Ätolern gebotene Alternative zwischen Dedition und ungleichem Bünd­
nis: Pol. 21,2,1 ff., andere Fälle bei D A H L H E I M a. O. 38 f. 

53 Nur die Geiselnahme bleibt als Kern immer erhalten; vgl. o. S. 285 f. (nicht vollzogene 
Annahme). Die 4,36,1 geschilderte Dedition {legati ab hostibus missi de pace venerunt 
etc.) führt nach 38,4 nicht zu der geforderten Geiselstellung und müßte demnach rechts­
unwirksam sein. Dennoch berichtet Caesar den ohnehin irrealen Unterwerfungsakt um 
seiner symbolischen Bedeutung willen. 

54 Unzuverlässigkeit der Gallier: 4 ,5 ,1 mit 6 ,1 . 22,1; Problem des Friedensbruches: 
4,13,1. 5,5,4. 54,1.4. 7,54, 2. 

55 Vgl. z. B. b. AI . 65,5 reges tyrannos dynastas provinciae finitimos qui omnes ad eum 
concurrerant, receptos in fidem condicionibus impositis provinciae tuendae ac defenden-
dae dimittit et sibi et populo R. amicissimos. 

56 Die Übergabe von urbs aquae termini delubra utensilia divina humanaque omnia 
(Liv. 1, 38, 3; vgl. Pol. 36,4, 2) ist hier weder immer möglich noch entscheidend und er­
strebenswert. Wesentlich war vielmehr die Bindung des Gesamtstammes (und nicht nur 
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politische Beherrschung der Stammeswelt - gewiß nicht nur i n Gallien - stellte, bot 
auch die Ult ima ratio der Okkupation keine Lösung und versagte das M i t t e l der 
Vergeiselung nur zu oft.57 Es ging hier hauptsächlich um die Feststellung einer fak­
tischen Machtlage. - M i t welcher Entschiedenheit unter anderen Umständen ein 
römischer Feldherr auf der römischen Interpretation der Dedition bestehen konnte, 
beleuchtet etwa die berühmte Episode des Ätolers Phaineas.58 Auch Caesar verweist 
gelegentlich - und sogar mi t Ironie - auf das gering entwickelte Verständnis der 
Barbaren für die Rechtslage und mangelnde Verläßlichkeit ihrer politischen Willens­
erklärungen. Er zieht aber daraus höchstens die Konsequenz, für größere reale 
Sicherheit (meistens durch Erhöhung der Geiselzahlen) zu sorgen; an der Durch­
setzung eines spezifisch römischen Rechtsstandpunktes ist er nicht wesentlich interes­
siert.59 Die rebellischen Veneter trifft harte Strafe nicht wegen ihrer Rebellion an 
sich, sondern wegen der Gefangennahme römischer Gesandter.60 Die unsichere Kon­
stanz und Identität staatlicher Partner bringt es mi t sich, daß die Dedition auch von 
Einzelpersonen (adligen Führern) entgegengenommen wi rd , wenn diese nur fak­
tisch einen Machtfaktor darstellen.61 

(3) Diesen Tendenzen steht der beträchtliche Zuwachs an persönlichem Spiel­
raum entgegen. Eine Institution, die der Ausfüllung durch das Ermessen eines 
Repräsentanten der römischen Macht bedarf, mußte von der Ausbildung der großen 
spätrepublikanischen Imperien betroffen werden. Das Gewicht der fides war beim 
langjährigen Inhaber eines außerordentlichen Imperium proconsulare, beim Er­
oberer Galliens und ruhmreichen Bürgerkriegssieger naturgemäß größer als beim 
normalen Proconsul. Für den gallischen Stamm oder den Bürgerkriegsgegner war 
nicht die Rechtsform der Dedition entscheidend, sondern die Ergebung an die Per­
son Caesars. Dem entspricht bei diesem die Betonung der eigenen fides (s. A n m . 48). 

einer Gruppe, vgl. ζ. Β. Cingetorix 5,3. 55-58), die Haftung des Stammes gegenüber un­
kontrollierten privati (ζ. Β. 7, 43), überhaupt das Problem der staatlichen Identität (sym­
ptomatisch 2,14. 5, 27) und die Sicherung einer gewissen politischen Stetigkeit und Ver­
läßlichkeit in diesem sozialen und politischen Milieu. 

57 Vgl. die den Treverern geltende Formulierung (8, 25, 2) civitas ... neque imperata 
numquam nisi exercitu coacta faciebat. Das gleiche Problem bei Augustus: Suet. Aug. 
21, 2 (versuchte stärkere Sicherung durch Eid und Geiseln). 

58 Pol. 20,9,1-10, 7; Liv. 36, 27,1-29. Vgl. zuletzt DAHLHEIM, Struktur 33ff. 
59 B. G. 4,22,1-2 (Gesandte der Moriner entschuldigen sich) quod homines barbari 

et nostrae consuetudinis imperiti bellum populo R. fecissent, seque ea quae imperasset 
facturos pollicerentur ... magnum its numerum obsidum imperat. quibus adductis eos 
in fidem recipit. Ähnlich 4,27, vgl. auch 5,54,4. Belehrung über seinen Standpunkt gibt 
Caesar nur gegenüber den Atuatukern 2,32,1-3. 

60 3,16, 3-4 (Veneti) se suaque omnia Caesari dediderunt. in quos eo gravius Caesar 
vindicandum statuit quo diligentius in reliquum tempus a barbaris ius legatorum conser-
varetur. 

61 So bei Commius und seiner seltsamen Dedition: 8,48; vgl. oben über römische Städte 
und Bürgerkriegsparteien. 
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Die Personalisierung des Unterwerfungsvorganges korrespondiert insofern der Ein­
buße an klarer objektiver Begrenzung des Deditionsinstituts. 

Durch die Dedition wurde eine negative Rechtslage herbeigeführt, die aber eine 
Restitution keineswegs ausschloß; vielfach, nämlich vor allem dann, wenn der sich 
dedierende Staat nicht i m Krieg mi t Rom gestanden hatte, war sie sogar die fast 
selbstverständliche und erwartete Folge.62 Hier hatte der Verzicht auf die eigene 
und die Unterwerfung unter die römische potestas ein anderes Gesicht; die Dedition 
konnte dabei, obwohl formal w o h l nicht anders zu beurteilen als i m Falle der i m 
Kriege erzwungenen Ergebung,63 die Voraussetzung des Eintrittes i n die römische 
atnicitia werden. Schwerlich w i r d man hier ein zeitliches Nacheinander von fides 
und amicitia annehmen dürfen,64 aber sicherlich sind Dedition und Restitution als 
römischer amicus sachlich und begrifflich voneinander zu unterscheiden. 

Auch bei Caesar kommt die Dedition zum Zwecke des Eintrittes i n die römische 
Freundschaft häufig vor, aber das logische Folgeverhältnis ist hier aufgegeben: Dedi-
tio schafft ipso facto die amicitia, und die Begriffe werden austauschbar. So kann 
Caesar sagen, daß Gesandte kamen, „Freundschaft machten" und Geiseln gaben, 
wobei das „Machen der Freundschaft" eben synonym für die Dedition ist.65 Da das 
Zie l und Ergebnis der Dedition der Frieden ist,66 gehört i n diesen Zusammenhang 
auch, wenn die amicitia als Friedenszustand schlechthin erscheint: Aufständischen 
steht nach Caesars Worten die Rückkehr in die amicitia frei (das heißt, ihnen w i r d 
receptio in fidem in Aussicht gestellt, wenn sie sich dedieren).67 A m deutlichsten ist 
diese Identität von pax und amicitia wohl , wenn es heißt, daß ganz Gallien nach 
dem Aufstande sich in der römischen Freundschaft befinde oder bleiben solle.68 Auf-

62 HEUSS, Völkerrecht!. Grundlagen 78 ff., bes. 81; anders DAHLHEIM, Struktur 52 ff., 
mit Diskussion des Forschungsstandes; sein Ergebnis S. 66 f. 

83 Für HEUSSS war „entscheidend, daß der rechtliche Zustand, in dem das fremde 
Gemeinwesen auf Grund der Dedition aufgelöst ist, bis zur definitiven Ordnung weg­
fällt, da auch das tatsächliche Element der Dedition, die tatsächliche Besitzergreifung, 
fehlt" (S. 81). - Aber eben dafür konnte es doch keine r e c h t l i c h e Garantie geben. 

84 So DAHLHEIM, Struktur 54, in seiner Polemik gegen den Standpunkt von HEUSS. 
Diese Auffassung erscheint mir gekünstelt: Wenn die römische Freundschaft zu gewinnen 
das Ziel der Dedition ist (was der Ausdruck venire in fidem doch besagt), dann betrifft 
das auch bereits die römische fides; die Begriffe stehen gar nicht so weit auf einer Linie, 
daß ein Nacheinander denkbar ist. 

65 B. G. 4,16, 5 Ubii autem, qui ... legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides de-
derant ... Hier ist amicitiam facere = se dedere, wie die Geiselstellung und 6, 9, 6 zeigen. 

68 Vacem petere ist gleich se dedere: 1, 27,2. 2,13,3. 4,13,1. 18,3. 27,5. 6, 6,2. Vgl. 
oben Anm. 20. 

87 8,3,5 Bituriges cum sibi viderent ... reditum patere in eius amicitiam finitimas 
civitatesque sine ulla poena dedisse obsides atque in fidem receptas esse, idem fecerunt. 

88 8, 49,1 Caesar in Belgio cum hiemaret, unum illud propositum habebat continere 
in amicitia civitates, nullt spem aut causam dare armorum. Vgl. noch 5,3,3. 7,39,3. 
Pleonastisch pacem et amicitiam petere: 4,18,3. 
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schlußreich ist ferner die Verbindung von fides und amicitia," die ebenfalls deutlich 
macht, daß es sich hier nicht um ein Nacheinander handeln kann, sondern um die 
Identität von Ergebung und Freundschaftsherstellung bzw. von Frieden und 
Freundschaftszustand. - Noch stärker i m Vordergrund steht die Herstellung des 
ämicitia-Verhältnisses naturgemäß beim Anschluß i m Bürgerkrieg, wo ebenfalls 
amicitia dem Frieden mi t Caesar und dem Gehorsam ihm gegenüber gleichgestellt 
wird.70 

Daß die amicitia den Friedenszustand schlechthin bedeute und die Dedition den 
Frieden und damit also auch die Freundschaft herstelle, ist eine Auffassung, die vor 
allem die Frage aufwirft, wodurch sich dann die „echten", „a l ten" atnici von den 
bloßen terminologischen Freunden, den dediticii unterscheiden. Der Unterschied 
liegt nach der i m Sprachgebrauch sich ausdrückenden Vorstellung nicht i n der 
Rechtslage, so groß er auch in der politischen Praxis sein mag. Caesar betont zwar 
oft und mi t Recht, wie sehr er seine Anhänger belohne und welche beträchtlichen 
Vorteile den Stämmen, die sich als treue Verbündete verdient gemacht hätten, er­
wachsen seien;71 aber eine Garantie ihrer bisherigen Freiheit schließt das für ihn 
offenbar nicht ein. Von den alten amici werden bekanntlich die Haeduer mit größter 
Auszeichnung behandelt: Ihre Sonderstellung bleibt selbst nach dem Aufstand er­
halten; dem allmählichen Abbröckeln ihrer Loyalität w i r d exzeptionell große Auf­
merksamkeit gewidmet - offenbar i n entschuldigender Tendenz.72 Aber er leitet 
aus ihrem Hilfegesuch und aus seinen beneficia grundsätzlich ebenso Forderungen 
ab wie gegenüber den dediticii.''3 Er n immt ein Recht auf Eingriffe i n die Stammes­
angelegenheiten in Anspruch und behandelt die Vertreter des Stammes wie Unter­
tanen.74 I n den Augen der Gegner erscheint die Stammesfreiheit mi t Caesars Ein­
greifen beschnitten oder gar durch das Imperium der Römer ersetzt,75 und diese 
Auffassung w i r d als relativ berechtigt vom Autor kaum bestritten.76 Caesar fordert 

u In Caesaris fidem et amicitiamque venire: b. AI . 23,2. vgl. 37,1. 
70 B. c. 1,48,4.52,4. 60,4-5.3,9,1. 79,4. b. AI . 65,4. 
71 Ζ. Β. Remer: 5,54,4. 6,12,7-9. 8, 6,2; an Einzelpersonen etwa Commius: 5, 21, 7. 

7, 76,1-2. 
72 6,12, 6. 9 eo tum statu res erat ut longe principes baberentur Haedui. 7, 40,1 sem­

per Haeduorum civitati praecipue indulserat. Geschichte des Abfalls 7,32-34. 37-43.54-55. 
63. 89, 5-90,2. Cäsar und die Haeduer: RAMBAUD (S. O. Anm. 4). 

73 Hilfebegehren 1,11, 2-3. 14, 6. 31,14. 35,4. 7,32,2. Aus dem publice pollicere der 
Haeduer (1,16,1) ergibt sich Caesars flagitare (1) und accusare (6). Zusammenfassende 
Darstellung seiner merita: 7,54,3—4. 

74 Der Herrschaftsanspruch Caesars ergibt sich besonders deutlich aus 1,19,1. Vgl. 
Historial4,1965,208ff. 

75 Imperium: 1,17,3. 18,9. 2,14,3 Haeduos a Caesare in servitutem redactos omnes 
indignitates contumeliasque perferre. Vgl. das Ende des Dumnorix 5, 6-7. 7, 37 stehen 
die Freiheit Galliens und die haeduische special relationship zu Rom in Gegensatz. Cae­
sars Rücksicht bei der Bestellung des Vergobreten (7, 32-33) entspringt politischen, nicht 
rechtlichen Erwägungen. 

76 S. bes. die klassische Formulierung 3, 10, bei der Caesar ganz Gallien im Auge hat. 
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Gehorsam auch von den „Freunden" und gerade von ihnen; ihre Willfährigkeit w i r d 
durch Vorrechte reich belohnt, aber die Möglichkeit politischer Selbständigkeit i m 
alten Stile ist ausgeschlossen, darüber w i r d als selbstverständlich gar nicht disku­
tiert. Amicitia und Foederatenstellung der Haeduer garantieren keinen souveränen 
Freiheitsraum. 

In diesem Zusammenhang ist die merkwürdige Tatsache zu erwähnen, daß von 
dem historisch und politisch so wichtigen Stamm der Arverner i m Bellum Gallicum 
vor dem großen Aufstand nicht die Rede ist, obwohl Caesar wiederholt bemerkt, 
daß ganz Gallien besiegt oder befriedet sei, und die Moriner und Menapier einmal 
(3,28,1) die einzigen heißen, die noch keine Deditionsgesandtschaft geschickt 
haben. W i r d hiermit stillschweigend vorausgesetzt, daß die bestehenden politischen 
Beziehungen zu diesem Stamm das leisteten, was die anderen durch die Dedition 
erreichten und daß Caesar über die Arverner nur deshalb nichts sagt, wei l er die 
amicitia m i t ihnen, solange ein Anlaß zu Eingriffen, Forderungen und Hilfeleistun­
gen fehlte, auch respektierte? Durch den intensiven Verkehr mi t einzelnen Haeduern 
und dem Stamm i m ganzen wußte man in Rom und wußte Caesar über die Arver­
ner zweifellos genau Bescheid, und ihre frühere und gegenwärtige Stellung i m Rah­
men der gallischen Politik, insbesondere ihre Verbindung mi t den Sequanern (1 ,31 , 
3—4), machten spannungsloses Abseitsstehen und friedliche Neutralität des Stammes 
sicherlich unmöglich. Gewiß hatte Caesar keinen Anlaß, von den Arvernern die 
Dedition zu verlangen, aber deshalb w i r d er den Stamm doch i n sein diplomatisches 
Spiel einbezogen haben, von dem die Commentarien ja nur einen sehr zweckhaft 
begrenzten Ausschnitt bieten.77 Es besteht kein Grund zu der Annahme, daß er die 
rechtliche Stellung der Arverner etwa prinzipiell mehr respektiert hätte als die sol­
cher Stämme, mi t denen ihn eine engere Beziehung verband. Umgekehrt läßt es sich, 
wenn ich recht sehe, wenigstens in einem Falle wahrscheinlich machen, daß sich ein 
Stamm unterwarf und zum Gehorsam verpflichtete, der einmal eine offizielle ami­
citia mi t dem römischen Staat eingegangen war.78 

Aus diesen Zeugnissen ergibt sich also zunächst, daß amicitia für Caesar den 
Friedenszustand überhaupt bezeichnet, nicht nur den Vertragszustand; diese A n ­
schauung läßt sich aus der Anwendung der friedlichen Dedit ion einerseits und aus 
der Verflachung der Dedition zu einer Unterwerfungserklärung andererseits her­
leiten. Ihre Konsequenz ist, daß die Dedition nun die Freundschaft nicht nur mittel-

Zu den merita gegenüber den Haeduern gehört die .Freiheit' im Sinne des Dumnorix 
nicht, wohl aber die Stellung des Stammes gegenüber den gallischen Nachbarn (7,54,3-4). 

77 Diese Erwägung hätte in der Arbeit von SZIDAT (Anm. 4) stärkere Berücksichtigung 
verdient. - Die Milde gegenüber den Arvernern (die auch ähnlich wie die Haeduer von 
dem ,Verführer' Vercingetorix [7, 4, 1-5] abgesetzt werden: 7, 90, 3), erklärt sich wohl 
auch aus früheren Beziehungen. 

78 Der Stamm des Aquitaniers Piso befand sich in römischer amicitia 4,12, 4, aber 
anscheinend auch unter denen, die sich Crassus ergaben (4,27). Unklar ist das Verhalten 
der Nitiobrogen (rex amicus 7,31, 5). 
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bar herbeiführen kann, indem sie zur (ersten) Voraussetzung eines (wenn nicht zeit­
lich späteren, so doch jedenfalls sachlich nachgeordneten) Vertragszustandes w i r d , 
sondern sie unmittelbar begründet; denn da die Erklärung und Annahme der Dedi-
t ion auch und vor allem den beiderseitigen Friedenswillen ausdrückt, ergibt sich 
diese Gleichsetzung notwendig. - Daraus folgt weiter das Absinken der außenpoliti­
schen Kategorie der amicitia, wie es unter den Bedingungen der Weltherrschaft be­
greiflich genug ist. Wenn die dediticii zu amici wurden, dann lag es nicht fern, die 
amici wie dediticii zu betrachten. Ein grundlegender Unterschied des republikani­
schen Völkerrechts verlor damit an Schärfe und praktischer Bedeutung. So unter­
scheidet sich der Befehl an einen Stamm, eine bestimmte Leistung als Deditions-
folge zu erbringen, kaum noch von der Forderung an eine befreundete civitas, die 
dasselbe kraft Verpflichtung durch die römische amicitia leisten soll.79 Hier zeichnet 
sich jene Nivellierung der Verhältnisse ab, die für die römische Außenpolitik wie die 
außenpolitische Denkweise von größter Wichtigkeit geworden ist. 

Schließlich führen diese Beobachtungen zur Frage nach den Deditionsfolgen. Die 
Rechtsordnung der Republik kennt die Restitution des Dedierten und seinen - ver­
traglich oder nicht geregelten — Eintri t t i n die römische Freundschaft auf der einen 
und die NichtWiederherstellung der vollen Eigenstaatlichkeit und Unterwerfung 
unter das Statthalterregiment bei „tolerierter Autonomie", sofern nicht die A t t r i -
buierung an einen anderen Stamm erfolgt, auf der anderen Seite. Eine dieser Alter­
native entsprechende klare Konzeption ist bei Caesar nicht zu erkennen. Dies hängt 
freilich auch mi t Stil und Thema der Commentarien zusammen, i n denen Caesar den 
Gang der militärischen Ereignisse nachzeichnete, aber nicht eine politische oder 
administrative Ordnung beschrieb. N u r w o der Zusammenhang der Kriegsge­
schichte es erforderte, berührt er rechtliche Regelungen, meistens bleiben sie - auch 
in wichtigen Fällen - unerwähnt.80 Staatsrechtliche Bestimmungen, die Caesar bei­
läufig nennt, betreffen die Unterwerfung von Stämmen unter andere,81 die Ein­
setzung von Königen82 oder die Festlegung von Tributen.8 3 Die Restitution {iura 
legesque reddere) w i r d als Auszeichnung vermerkt (7, 76,1), doch ergibt sich auch 
aus den anderen genannten Fällen, daß die Dedition jedenfalls überhaupt zu einer 
baldigen Festlegung des neuen Status der unterworfenen Stämme führte. Natürlich 

79 Der Caesarische Ariovist sagt 1,44,5, die römische Freundschaft solle ihm orna-
mentum et praesidium einbringen, brächte sie Nachteile, so würde er gern auf sie ver­
zichten. Es ist bezeichnend, daß diese Argumentation zur Charakteristik der barbarischen 
superbia des Germanen gehört. 

80 Das Helvetierfoedus erwähnt Caesar mit keinem Wort, bekannt ist es nur aus Cic. 
pro Balbo 32; vgl. F. STÄHELIN, D. Schweiz i . röm. Zeit, 3,48, 83 f. 

81 Z. B. 6,12, 6 unter Haeduer, 7,76,1 unter Atrebaten. 
82 Commius (rex) 4, 21, 6; Cingetorix {principatus et Imperium) 6, 8, 9; Cavarimus (rex) 

5,54, 2; Tasgetius (regnum) 5,21,1-2; vgl. Dumnorix: 5, 6,2. 
83 5, 22,5 quid in annos singulos vectigalis populo R. Britannia penderet constituit; 

ferner 7,76,1. 
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wurde er durch Rebellion und "Wiederaufleben des Kriegszustandes in Frage gestellt 
oder konnte durch Verdienste eine Verbesserung erfahren.84 

Beachtlich ist trotz der durch die Caesarische Darstellung gegebenen Informa­
tionsbeschränkung, daß von einem Bezug zur Provinzialordnung nirgends die Rede 
ist. Von pacatio Galliens, nicht von Provinzialisierung spricht Caesar, und das er­
oberte, bisher freie Gallien w i r d der (alten) Provinz ausdrücklich entgegengestellt.85 

Es ist fraglich, ob es einen einmaligen Provinzialisierungsakt am Ende von Caesars 
Statthalterschaft gegeben hat,86 andererseits ergibt sich aus der faktischen Besitz­
ergreifung und Besatzung, daß an etwas anderes als ein politisches Definitivum nie­
mals zu denken war.87 Unterwerfung und Provinzialisierung decken sich also nicht. 
Jene umgreift auch germanische und britannische Stämme (denen sogar Tribute 
auferlegt werden), die von der Provinzialisierung nicht erfaßt wurden, und sie zieht 
zwar rechtliche Ordnungen nach sich, die aber, da sie (wie der Fall der Helvetier 
zeigt) von Anfang an das Kriegsgeschehen begleiten, nicht als Tei l einer umfassen­
den, systematischen Provinzordnung verstanden werden dürfen. 

M i t diesen Ausführungen sollten Fragen der Rechtsformen der römischen Außen­
pol i t ik in spätrepublikanischer Zeit und der politisch relevanten rechtlichen Vor­
stellungen an einem begrenzten, aber konkreten Fall studiert werden. Die Ergeb­
nisse führen aber darüber hinaus und können etwa die weder von ideologischen 
Pauschalformeln noch traditionellen Rechtsbegriffen zureichend erfaßten Vorgänge 
der Augusteischen Eroberungen in Germanien und i m Donauraum erklären helfen. 
Auch hier gilt , daß die alten außenpolitischen Kategorien fortbestehen, aber durch 
Nivellierung ihre klaren Konturen einbüßen oder gegenüber kulturel l stark unter­
legenen Gegnern ihre alte Bedeutung verlieren. Die spezifischen außenpolitischen 
Probleme der ausgebildeten römischen Weltherrschaft wurden von dem Bewußtsein 
dieser Weltherrschaft vernachlässigt und ließen sich mi t den alten völkerrechtlichen 
Kategorien und Anschauungen nicht mehr hinreichend darstellen. Zwischen uni­
versalem Anspruch und traditionellen Instituten entwickelten sich höchst unauf­
fällig die Rechtsformen der römischen Außenpolitik der Kaiserzeit. 

84 Wiederannahme wird ausdrücklich verheißen: 8,3,5. Die Lingonen sind foederati 
(Hin. n. h. 4,106), offenbar wegen ihrer Treue (7, 63, 7), aber Caesar erwähnt eine Ver­
besserung ihrer Rechtslage nicht. 

85 Z. B. 7, 66,3 u. ö.: dagegen Suet. Caes. 25,1 omnem Galliam ... praeter socias ac 
bene meritas civitates in provinciae formam redegit. 

86 So Geizer, Caesar 252 wegen des Stipendium Galliens (Suet. Caes. 25,1). Doch sind 
Tribute, wie Britannien zeigt, nicht unbedingt Beweis der Provinzialisierung. Vgl. auch 
JULLIAN, Hist, de la Gaulle I I I , 569ff. 

87 Vgl. Cic. prov. cos. 19; Hierzu s. jetzt LEMOSSE, Le regime des relations internatio­
nales dans le Haut-Empire romain, 1967,127ff. 


